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Sitzungsleitung 

 
Markus Fischer-Kiepe (Vorsitzender) 
 
 

Tagesordnung: 

 Feststellung der Ordnungsgemäßheit der Ladung und der Anwesenheit der stimmberechtigten 
Mitglieder 

 Schulabsentismus – Unterstützungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche, die den Kontakt zur 
Schule verloren haben (Vertretungen der Koordinierungsstelle Schulabsentismus/Lernort Auszeit und 
der Schulsozialarbeit) 

 Verschiedenes 

 
 

TOP 1 Feststellung der Ordnungsgemäßheit der Ladung und der Anwesenheit der 
stimmberechtigten Mitglieder 

Es wird festgestellt, dass ordnungsgemäß geladen wurde und 8 stimmberechtigte Mitglieder anwesend 
sind.   
 

TOP 2 Schulabsentismus – Unterstützungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche, 
die den Kontakt zur Schule verloren haben (Vertretungen der 
Koordinierungsstelle Schulabsentismus/Lernort Auszeit und der 
Schulsozialarbeit)   

 
Es folgt ein Bericht von Björn Höhne (Koordinierungsstelle Schulabsentismus/Lernort Auszeit), Karsten 
Marek (Schulsozialarbeit Hauptschule Innenstadt) und Elisabeth Jostes (Jugendsozialarbeit).  
 
 
Frau Jostes beginnt mit der Vorstellung der Präsentation. Sie geht zunächst auf die rechtliche Grundlage 
der Jugendsozialarbeit im achten Buch des Sozialgesetzbuchs §13 Jugendsozialarbeit ein:  
 

„(1) Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung 
individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im 
Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und 
berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.“ 
 

Daraus ergibt sich, so Frau Jostes, die Arbeitsgrundlage für das Übergangsmanagement Schule und 
Beruf, die Koordinierungsstelle Schulabsentismus sowie für die Schulsozialarbeit.  
 
Zudem erwähnt sie das Konzept „Aktiv und präventiv gegen Schulabsentismus“, welches in der Stadt 
Osnabrück seit 2008 besteht. Dort wurden Maßnahmen unter den handelnden Akteuren mit dem 
Leitgedanken „Pädagogische Maßnahmen vor Ordnungsrecht“ abgestimmt.  
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Herr Höhne geht auf den Verfahrensablauf in Osnabrück ein. Unentschuldigte Fehltage werden nach 
fünf Tagen dem Fachbereich 40 Bildung, Schule und Sport gemeldet. Die Schulen sollen im Vorfeld die 
pädagogischen Mittel ausschöpfen, beispielsweise Gespräche mit Eltern führen oder gegebenenfalls die 
Schulsozialarbeit mit einbinden. Bei Eingang einer Meldung beim Fachbereich gibt dieser die Meldung 
für die allgemeinbildenden Schulen (Jahrgang 1-4) an den sozialen Dienst weiter, für die Jahrgänge 5 
bis 10 der allgemeinbildenden Schulen an die Koordinierungsstelle Schulabsentismus. Eine 
Fallübergabe erst ab der zweiten Meldung erfolgt bei Jugendlichen im Alter von über 14 Jahren. Bei 
Berufsschulen werden solche Meldungen an das Übergangsmanagement Schule und Beruf übergeben.   
 
Herr Bollhorn ergänzt hierzu, dass der soziale Dienst für die Grundschüler zuständig ist, da die Eltern 
hier noch größeren Einfluss auf die Kinder haben und daher eine Zusammenarbeit mit den Familien 
gesucht wird. Bei zunehmenden Alter und steigender Selbstständigkeit steigt die Eigenverantwortung, 
daher wurde hier eine Differenzierung vorgenommen.  
 
Herr Höhne fährt fort zum Bußgeldverfahren. Bei unter 14-jährigen richtet sich das Bußgeld auch an die 
Eltern als Sorgeberechtigte, ab 14 Jahren an die SchülerInnen selbst. Nach Übergabe der Meldung an 
eine der zuständigen Stellen erfolgt eine Rückmeldung an den Fachbereich Bildung, Schule und Sport. 
Das Verfahren wird dann eingestellt oder es kommt zur Einleitung einer Ordnungswidrigkeit. In einem 
solchen Fall wird das Bußgeldverfahren eingeleitet, wenn dieses gezahlt wird, gilt das Verfahren als 
abgeschlossen. Bei nicht erfolgender Zahlung wird das Amtsgericht eingeschaltet und die 
Jugendgerichtshilfe, die Sozialstunden verhängen kann. Wenn diese abgeleistet werden ist das 
Verfahren abgeschlossen, ist dies nicht der Fall geht der Fall zurück ans Amtsgericht, der 
gegebenenfalls Arrest verhängen kann. 
 
Herr Marek stellt die Aufteilung der Jugendhilfe an den Schulen (freie Träger) vor, so gibt es 
exemplarisch an der Hauptschule Innenstadt 1,75 Stellen, an der Felix-Nussbaum-Schule ebenfalls 1,75 
Stellen, an der Gesamtschule KGS Schinkel 1,17 Stellen, an der Gesamtschule IGS Eversburg 1,75 
Stellen.  
 
Herr Höhne ergänzt für die Koordinierungsstelle Schulabsentismus, die im Haus der Jugend mit 4 
Stellen angesiedelt ist.  
 
Frau Jostes stellt die Lage für das Übergangsmanagement Schule-Beruf mit 9 Stellen dar. Diese sind 
unterteilt in Standorte mit eigenen Büros (Zentrum für Jugendhilfe, Jugendberufsagentur, Hauptschule 
Innenstadt, Integrative Gesamtschule Osnabrück, Berufsschulzentrum am Westerberg) und in Standorte 
mit Präsenzzeiten, wo aufgrund von fehlenden Raumkapazitäten Büros geteilt werden (Schule an der 
Rolandsmauer, Herman-Nohl-Schule, Felix-Nussbaum-Schule, Kooperative Gesamtschule Schinkel).  
 
Frau Jostes geht ebenfalls auf die Entwicklung der Schulpflichtsverletzungsmeldungen ein. In den 
letzten Jahren kam es im Schnitt zu etwa 700 bis 800 Verfahren, im letzten Jahr konnte ein Einbruch mit 
knapp 300 Fällen weniger festgestellt werden. Die Evaluation der Meldezahlen startete 2008 mit dem 
Ziel, dass weniger Schulpflichtsverletzungsmeldungen erfolgen. Die Zahlen an den Schulen sind jedoch 
zunächst angestiegen. Die Entwicklung der Meldung ist stark abhängig vom Meldeverhalten der Schulen 
selbst, somit liegt es oft an internen Gründen, wenn an anderen Schulen weniger Meldungen erfolgen. 
Im Jahr 2020 wurden 77 Fälle im Zusammenhang mit dem Homeschooling gemeldet, diese wurden für 
die Statistik jedoch herausgerechnet, werden jedoch durch die Koordinierungsstelle Schulabsentismus 
mit einem pädagogischen Angebot betreut.  
 
Herr Marek ergänzt zum Meldeverhalten 2020, dass dies etwa vergleichbar mit dem der Vorjahre sei, bei 
Fehltagen im Homeschooling kann kein Verfahren eingeleitet werden, was zu niedrigeren Meldezahlen 
führt. Problematisch gestalten sich nicht erfolgende Meldungen etwa vor Ort an der Hauptschule 
Innenstadt, wenn herabgestufte Realschüler aufgenommen werden. Da das Meldeverhalten bei den 
einzelnen Schulen oft nicht einheitlich ist, werden teilweise SchülerInnen mit hohen Fehltagen 
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aufgenommen und bei dann erfolgender Meldung bei der Meldestelle Schulabsentismus ergibt sich, 
dass diese SchülerInnen dort bisher nicht gemeldet wurden.  
 
Herr Bollhorn weist darauf hin, dass es natürlich das übergeordnete Ziel der Koordinierungsstelle 
Schulabsentismus sei, dass möglichst wenige Kinder und Jugendliche der Schule fernbleiben. Diese 
wird aber erst tätig, wenn eine Schulpflichtverletzung bereits eingetreten ist. Das Ziel des pädagogischen 
Angebotes ist es demnach eine möglichst hohe Rückführungsquote in die Schule zu erreichen. Die 
generelle Reduzierung von Schulabsentismus geling nur in Kooperation zwischen Schule und 
Jugendhilfe. Auf Seiten der Jugendhilfe wirken hieran neben der Koordinierungsstelle Schulabsentismus 
insbesondere das Übergangsmanagement-Schule-Beruf, die Jugendhilfe in der Schule 
(Schulsozialarbeit) und der Soziale Dienst mit.  
 
Frau Jostes ergänzt, dass das Übergangsmanagement an der Hauptschule Innenstadt mit zwei 
Personen tätig ist. Dort herrschen andere Problemlagen, etwa Konflikte mit Mitschülern, Lehrkräfte, 
Eltern. Es geht dort vor allem um Einzelfallarbeit, auch wenn die Schulpflichtsverletzungsmeldung noch 
nicht vorliegt. 
 
Herr Höhne sagt, dass die Landesschulbehörde im ersten Lockdown sagte, dass nicht mehr gemeldet 
wird, da keine Ordnungswidrigkeit im Homeschooling vorliegt. Dadurch gingen allerdings Schülerinnen 
und Schüler verloren. In diesem Jahr wurden die Schulen nochmal angeschrieben, um Fehlzeiten zu 
melden und Schülern weiterhin Beratungsangebote anbieten zu können, um pädagogisch wie 
gewünscht wirken zu können.  
 
Herr Marek ergänzt zum Meldeformular, dass dies im letzten Jahr von Seiten des Fachbereichs Bildung, 
Schule und Sport überarbeitet wurde und die Lehrkräfte damit stärker in die Verantwortung genommen 
wurden. Der bürokratische Aufwand ist für sie dadurch gestiegen und bei einigen Lehrkräften sank die 
Motivation, Meldungen zu erstellen.  
 
Frau Lampert-Hodgson erkundigt sich nach Fällen, wo die Schulrückführung nicht möglich ist, etwa im 
Fall von Mobbing. Diese tauchen wohlmöglich in der Meldung zunächst auf, aber ohne ein 
darauffolgendes Verfahren und fragt, wie dies gehandhabt wird.  
 
Herr Bollhorn berichtet hierzu, dass es zwei Lernorte Auszeit gibt, wenn die Rückführung in die reguläre 
Schule zunächst nicht möglich ist. Einmal gibt es diese Form der Ersatzschule im Haus der Jugend und 
über den Internationalen Bund einen zweiten Standort, wo die Schüler nach Altersaufteilung ihre 
Schulpflicht ersatzweise erfüllen. Eine Rückführung vor Schulende wird bei steigendem Alter allerdings 
zunehmend unwahrscheinlicher. Gerade bei Mobbing sollte aber nicht das Opfer die Schule wechseln 
müssen, sodass die Lernorte Auszeit in diesen Fällen i.d.R. nicht das Mittel der Wahl seien.   
 
Herr Höhne ergänzt zur Nachfrage von Frau Lampert-Hodgson, dass bei Bekanntwerden von 
Abwesenheit möglichst alle Beteiligten versammelt werden sollen, um herauszufinden, wo die Ursache 
liegt. Bei Fällen von Mobbing erfolgt auch ein Austausch mit der Schulsozialarbeit, um eine Atmosphäre 
zu schaffen, dass die betroffenen SchülerInnen wieder regelmäßig zur Schule gehen.  
 
Frau Osterheide fragt nach, ob Jugendliche durch das Netz fallen, wenn keine Meldung seitens der 
Schulen erfolgt und somit eine hohe Zahl an Fehltagen auf dem Zeugnis erscheint. Herr Marek antwortet 
darauf, dass dies leider möglich ist.  
 
Herr Höhne ergänzt, dass solche Fälle existieren, es sich dabei jedoch um Ausnahmen handelt. Die 
Schulen sollen möglichst nach fünf Fehltagen melden, dann gibt es noch bessere Möglichkeiten für die 
pädagogische Arbeit. Daher wird fortlaufend der Kontakt mit den Schulen gesucht, um an die Wichtigkeit 
der Meldungen zu appellieren und um darauf zu achten.  
 
Herr Marek fügt zum Thema Mobbing hinzu, dass dieses direkt vor Ort an der Schule behandelt werden 
muss. Wichtig ist, dass das Thema in der Schule bekannt wird und dementsprechend gehandelt werden 
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kann. Dazu erfolgt gegebenenfalls ein Austausch mit der Koordinierungsstelle, wenn solche Vorfälle 
zunächst dort bekannt werden. 
 
Frau Jacobsen fragt nach, wie die Situation an Gymnasien ist, da es dort keine Schulsozialarbeit gibt 
und möchte wissen, wie dort mit Meldung und Betreuung verfahren wird.  
 
Herr Höhne sagt dazu, dass diese SchülerInnen ebenfalls betreut werden. Gymnasien in der 
Vergangenheit nur bedingt von Fällen betroffen waren (2020: 4 Meldungen). Pandemiebedingt gibt es 
jedoch zunehmend mehr Gymnasien, die sich zu diesem Thema und dem Vorgehen erkundigen und die 
Koordinierungsstelle in Anspruch nehmen. 
 
Frau Jostes fährt mit der Präsentation fort. Der Soziale Dienst bearbeitet nur wenige Fälle. Dort wird eine 
Dunkelziffer durch Eltern vermutet, die Entschuldigungen für die Fehltage ihrer Kinder schreiben. Bei der 
Koordinierungsstelle gab es einen Anstieg der Meldungen, sodass diese personell in den vergangenen 
Jahren aufgestockt wurde. Der Anteil der Meldungen von den Berufsbildenden Schulen, die an das 
Übergangsmanagement Schule und Beruf gemeldet werden, ist in etwa konstant geblieben. Etwa die 
Hälfte der Meldungen geht an den Fachbereich Schule und Sport (Erstverfahren).  
 
Frau Jostes fährt weiter fort mit dem Clearingergebnis, also was letztlich aus der Bearbeitung resultiert. 
Die Bearbeitung der Meldungen erfolgt in möglichst zwei Monaten, um ein potenziell eingeleitetes 
Verfahren zeitnah abarbeiten zu können. Die Quote der eingestellten Verfahren liegt bei etwa 60%, 
außerdem gibt es noch einen geringen Anteil an teils eingeleiteten und teils eingestellten Verfahren, der 
Rest sind eingeleitete Verfahren (30-35%).  
 
Herr Höhne geht auf außerschulische Faktoren ein, die sich auf einen kontinuierlichen Schulbesuch 
auswirken können. Unterschieden wird dort zwischen der Familie, der Peergroup (Freundeskreis) und 
der Gesundheit. Pandemiebedingt haben sich diese Faktoren wie Erziehungskompetenzen, 
Bindungsfähigkeit der Eltern, das Wegfallen der Peergroup als positiven Faktor sowie die negative 
Entwicklung der psychischen und physischen Gesundheit weiter verschärft. Der Druck wird insgesamt 
größer. Außerdem fallen schulische Faktoren, die sich auf einen kontinuierlichen Schulbesuch auswirken 
können, durch die Schulschließungen weg und führen damit zu einer Schieflage.  
 
Frau Jostes geht auf die Ergebnisse der COPSY Studie zu den Folgen der Corona-Pandemie ein. Die 
Studie beschäftigt sich mit Kindern und Jugendlichen und kommt zu der Erkenntnis, dass sich die 
Lebensqualität und die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland weiter 
verschlechtert, fast jedes dritte Kind leidet unter psychischen Auffälligkeiten (zuvor etwa jedes 5. Kind). 
Die Auswirkungen existierten in dieser Form bereits vor der Pandemie, haben sich jetzt jedoch 
verschärft.  
 
Herr Marek geht auf die Unterstützungsangebote ein. Essenziell ist die Kontaktaufnahme zu den 
Betroffenen, um ein Beratungsangebot zu schaffen und Hintergründe wie Ursachen zu erfragen.  
 
Frau Jostes ergänzt, dass Jugendliche bei bevorstehendem Verpassen eines Schulabschlusses kaum 
noch eine berufliche Perspektive sehen, hier stehen die Kooperationspartner Jobcenter und Agentur für 
Arbeit zur Seite.  
 
Frau Lampert-Hodgson fragt, ob alle Beteiligten (Eltern, Lehrer usw.) eingebunden werden. Herr Marek 
antwortet, dass dies im Optimalfall so passiert.  
 
Herr Höhne erwähnt die Zusammenarbeit mit dem Sozialen Dienst, wenn der Unterstützungsbedarf der 
Familien über das hinausgeht, was von Seiten der Koordinierungsstelle abgedeckt werden kann. 
 
Herr Marek merkt an, dass die Kontaktaufnahme zu Schülern oder Eltern teilweise schwierig ist, daher 
werden in bestimmten Fällen auch Hausbesuche durchgeführt. Zudem ist die Notbetreuung für Schüler 
in der Pandemie beispielsweise auch für Probleme bei der Bearbeitung von Hausaufgaben geöffnet.  
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Herr Höhne fügt hinzu, dass von Lehrern immer häufiger Meldungen kommen, dass SchülerInnen digital 
abhandengekommen sind. Dort herrscht ein großer Unterstützungsbedarf, durch Anschreiben und 
Hausbesuche wurde der Kontakt gesucht. Hierzu gab es bereits Rückmeldungen von LehrerInnen, dass 
einige SchülerInnen in eine Notgruppe aufgenommen werden konnten.  
 
Frau Lampert-Hodgson erkundigt sich, ob es noch Vertrauenslehrer an den Schulen gibt, an die die 
SchülerInnen sich in Problemfällen wenden können. Herr Marek antwortet, dass es diese weiterhin gibt 
und mit ihnen eng zusammengearbeitet wird. Gleichzeitig ist es immer eine individuelle Situation und 
davon abhängig, ob die jeweilige Lehrkraft mit der/dem jeweiligen Schüler/-in klarkommt. Frau Jostes 
ergänzt, dass es auch an den Berufsbildenden Schulen Beratungslehrer gibt.  
 
Herr Bollhorn erinnert an die Wichtigkeit der Möglichkeit, dass die Kinder- und Jugendhilfe dort helfen 
kann, sodass Kinder und Familien, die Unterstützung brauchen, auch Plätze in der Notbetreuung 
bekommen können. Zunächst war dies in der Pandemie nur bei systemrelevanten Berufen der Fall, die 
Lage hat sich nach Interventionen allerdings verändert. Aber auch in der Notbetreuung ist das 
Platzangebot weiterhin begrenzt. Daher gelingt die Unterbringung nicht sofort in allen Fällen.  
 
Herr Höhne geht auf die ambulanten Hilfen von Seiten der Koordinierungsstelle ein. Dort werden 
Honorarkräfte eingesetzt, die sich mit den SchülerInnen in einem begrenzten Zeitraum treffen, um etwa 
den Arbeitsplatz zuhause zu organisieren, Strukturen herzustellen oder etwa, um eine geeignete 
Freizeiteinrichtung zu finden. Frau Jostes ergänzt, dass die freien Träger in der ambulanten Hilfe 
ebenfalls Fachleistungsstunden anbieten.  
 
Herr Bollhorn geht auf die Thematik von Homeschooling und der Jugendgerichtshilfe ein. Die 
Schulabwesenheit ist in Deutschland eine Ordnungswidrigkeit. Die Schulpflicht galt in der Corona-
Pandemie weiterhin, im Homeschooling allerdings nicht als Präsenzpflicht. Die Schulen haben zunächst 
weiter Fehlzeiten gemeldet. Dies hat zu Beginn der Pandemie noch zu Ordnungswidrigkeiten geführt. Da 
Hilfsangebote (Face-to-Face-Kontakte) jedoch nicht angeboten wurden und eine rein digitale Umstellung 
nicht ad hoc und in dieser Zielgruppe funktioniert hätte, wurden die Ordnungswidrigkeitsverfahren für 
das Homeschooling ausgesetzt. Aber auch ohne Ordnungswidrigkeitsverfahren ist es wichtig zu wissen, 
welche SchülerInnen Probleme im Homeschooling haben, um diesen Angebote anbieten zu können. 
Fraglich bleibt, wie viele Fälle bei Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts auftreten werden und ob dies 
mit dem vorhandenen Personal bearbeitet werden kann. Ein Rückstau ginge in jedem Fall zu Lasten der 
Kinder und Jugendlichen.  
 
Herr Höhne geht auf den Ergebnisbericht von Dr. Alexandra Langmeyer ein. Es zeigt sich eine 
Verstärkung von bereits vor der Pandemie bestehenden Nachteilen, die vor allem vor dem Hintergrund 
des Kinderschutzes besorgniserregend sind. Daher wird die Wichtigkeit unterstrichen, Familien in dieser 
Phase vermehrt Beratungsangebote anzubieten. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten, die 
Intensität und Häufigkeit von Verfahren könnte sich perspektivisch jedoch vermehren.  
 
Herr Fischer-Kiepe dankt den Vortragenden für die Präsentation und öffnet die Runde für Rückfragen.  
 
Frau Stahmeyer fragt zu den bestehenden Kochboxen, dass es zu Fällen kommt, wo die erforderlichen 
Unterlagen für Leistungen von Bildung und Teilhabe eingereicht sind, aber noch kein Bescheid vorliegt 
und auf der Bestellseite steht, dass nur bei vorliegendem Bescheid bestellt werden soll. Daher haben 
einige Eltern die Sorge, dass diese Bestellung dann selbst bezahlt werden muss, wenn der Bescheid 
nicht vorliegt. Außerdem lobt sie die Zusammenarbeit mit der Stadt in konkreten Fällen, um Kindern 
kurzfristig einen Platz in der Notbetreuung der Kindertagesstätten zu ermöglichen.  
 
Herr Marek ergänzt, dass vor der Corona-Pandemie Mittagessen in den Schulen angeboten wurde mit 
der Möglichkeit der Kostenfreistellung. Dort sei dasselbe Problem aufgetreten, wenn der Bescheid noch 
fehlte. Als Schule vor Ort haben sie in solchen Fällen leider wenig Einflussmöglichkeiten.  
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Frau Jacobsen erwähnt die Möglichkeit, die Informationen in solchen Fällen direkt an die Verwaltung 
oder die Mitglieder des Sozial- und Gesundheitsausschusses weiterzugeben. Sie fragt bei Herrn Marek 
nach, ob in diesen Fällen kein Bescheid vorliegt.  
 
Herr Marek fügt hinzu, dass das Problem darin liegt, dass oft noch kein gültiger Bescheid vorlag, da 
dieser sich noch in Bearbeitung befand.  
 
Frau Lampert-Hodgson fügt hinzu, dass zu den Kochboxen bei Herrn Beckermann nachgefragt werden 
sollte. Zum Homeschooling fügt sie angesichts der bevorstehenden Lockdownverlängerung an, dass 
trotz Bereitstellung von iPads von Seiten der Stadt oft das Knowhow zur Nutzung dieser Geräte fehlt. 
Zudem bestehen Probleme, wenn etwa mehrere Kinder in einer Familie gleichzeitig lernen müssen und 
auch die Internetgeschwindigkeit wird bemängelt. Die Eltern gehen inzwischen oftmals wieder vermehrt 
arbeiten und die Kinder sind damit öfter alleine und sich selbst überlassen. Hier muss die Stadt 
beziehungsweise der Fachbereich Schule und Sport schauen, wie man die Situation für die betroffenen 
Kinder und Eltern verbessern kann.  
 
Herr Bollhorn weist auf die an den Schulen vorhandenen Leihgeräte hin, das Jobcenter bietet bei 
bezogenen Sozialleistungen für die Homeoffice-Einrichtung einmalig bis zu 350€. Dies gilt inzwischen 
auch für den zweiten Bildungsweg etwa für die Volkshochschule, soweit dort ebenfalls ein Nachweis 
ausgestellt wird, dass der jeweilige Kurs nur digital stattfindet. 
 
Frau Stahmeyer fragt Herrn Bollhorn, ob das Jobcenter Geld zahlt, wenn ein Leihgerät der VHS genutzt 
wird. Herr Bollhorn antwortet, dass es in diesem Fall keine Unterstützung beantragt werden kann. 
Außerdem fragt sie, ob Kosten vom Jobcenter etwa auch für Druckergeräte übernommen werden. Frau 
Jostes sagt hierzu, dass die zur Verfügung gestellten 350€ flexibel einsetzbar sind, aber nicht 
überschritten werden können.  
 
Frau Jacobsen sagt, dass die vorliegende Bescheinigung der Schulen entscheidend ist. Dann wird als 
Höchstgrenze der Satz von 350€ ausgestellt, welcher nur für das Homeschooling in der Corona-
Pandemie gilt, die Geräte dürfen danach behalten werden.  
 
Frau Osterheide fragt nach der Bescheinigung, die hierzu ausgestellt werden muss. Frau Jacobsen 
antwortet, dass alle Schulen formal zum 1.1. seitens des Jobcenters dazu informiert wurden. Herr Marek 
fügt hinzu, dass es sich hierbei um eine Bestätigung für das Jobcenter handelt, dass an der jeweiligen 
Schule keine Endgeräte vorhanden sind und daher die Anschaffung eines entsprechenden Gerätes 
erforderlich ist.  
 
Frau Dreyer-Prager sagt, dass gute Dinge wie die Kochboxen, ein unkomplizierterer Weg in die 
Notbetreuung, EDV-Ausstattung oder Flyer mit Notnummern auf den Weg gebracht wurden. Gleichzeitig 
fragt sie sich, wie die weitere Strategie im Thema Schulöffnungen ist und fragt in die Runde, wie man 
sich als Beirat dazu aufstellen will.  
 
Frau Lampert-Hodgson stimmt dem zu und spricht sich für weitere Maßnahmen wie Luftfilter und 
Trennwände aus. Der Schulelternrat würde dies ebenfalls unterstützen, bisher tut sich jedoch von Seiten 
der Politik zu wenig. Es sollte nochmal im Schul- und Sportausschuss thematisiert werden, dass das 
Leben in Schulen und Kindertagesstätten weiter stattfindet und Druck auf den Fachbereich gemacht 
werden sollte. Mit Einsatz von Luftfiltern, Trennwänden, Masken und weiter erfolgendem Lüften sollte 
dies noch einmal genau geprüft werden. Die Belastung von Kindern, Jugendlichen und Eltern muss ernst 
genommen werden. Sie spricht sich daher dafür aus, als Beirat zu formulieren, dass die Verwaltung 
aufgefordert wird darüber nachzudenken, was ermöglicht werden kann, damit die Kinder und 
Jugendlichen wieder regelmäßig in die Schule beziehungsweise die Kindertagesstätten gehen können.  
 
Frau Stahmeyer freut sich über positive Erfahrungen zur Notbetreuung in der zweiten Pandemiewelle. 
Gleichzeitig sieht sie, wie schwierig es für kleine Kinder ist, in der Schule Fuß zu fassen. Insgesamt sei 
es eine schwierige Situation, der Frust bei den Kindern selbst wächst. 
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Frau Dreyer-Pranger ergänzt zur Verbesserung in der Notbetreuung, neben der Notwendigkeit von 
Luftfiltern und Trennwenden als dritte Säule eine entsprechende Teststrategie dazugehört. Sie wünscht 
sich ein Modell ähnlich wie in Tübingen, wo Ehrenamtliche dazu befähigt werden, diese Tests in Schulen 
und Kindertagesstätten durchzuführen.  
 
Frau Mai-Zalfen schließt sich der Forderung eines Plans an und sieht die aktuelle Situation sehr 
problematisch. Aktuell führt es etwa zu der Frage, wer im Kindergarten in die Notbetreuung darf und wer 
nicht, daraus ergeben sich Streitigkeiten und Konflikte in zwischenmenschlichen Beziehungen. Zudem 
stellt sie die Frage, warum der Wechselunterricht in Grundschulen funktioniert, aber nicht in 
weiterführenden Schulen möglich sein soll. Das angeführte Problem der Schülerbeförderung sieht sie 
eher als vorgeschobenes Argument. Daher spricht sie sich dafür aus, dass als Beirat in dieser Lage 
Druck gemacht wird und fragt, was der Beirat in seiner Struktur machen kann.  
 
Herr Fischer-Kiepe sagt, dass zu dieser Thematik als Beirat ein Beschluss gefasst werden kann.  
 
Herr Marek glaubt, dass derzeit falsche Hoffnungen in die Schnelltests gesetzt werden, wenn wie etwa 
bei ihm persönlich ein negativer PCR-Test nicht ausreicht, um aus der Quarantäne befreit zu werden 
und wieder zur Schule gehen zu können.  
 
Herr Bollhorn ergänzt zur Frage von Frau Mai-Zalfen nach den Handlungsmöglichkeiten des Beirats, 
dass dieser eine Meinung bilden und dazu einen Beschluss fassen kann, der veröffentlicht und an den 
Jugendhilfeausschuss weitergegeben werden kann. Der Beirat hat dort einen ständigen 
Tagesordnungspunkt. Bei 8 stimmberechtigten Mitgliedern ist eine einfache Mehrheit zur 
Beschlussfassung erforderlich. Er ergänzt, dass bei einer Wiederaufnahme des Schulbetriebs 
eingestanden werden muss, dass nicht alle SchülerInnen die Lerndefizite zusätzlich zum dann regulären 
Unterricht nachholen können. Diesen SchülerInnen muss Zeit eingeräumt werden, gegebenenfalls auch, 
indem das Schuljahr wiederholt wird. Er unterstreicht die Bedeutung des sozialen Lernens in der Freizeit 
der Kinder und Jugendlichen. Freizeit und Erholung sind für eine gesunde Entwicklung von Kindern und 
Jugendlichen elementar. Diese Zeiten dürfen durch zusätzliche Nachhilfeangebote nicht zu stark 
reduziert werden.  
 
Herr Fischer-Kiepe fügt hinzu, dass er von Ausbildungsbetrieben weiß, die Absolventen aus dem 
aktuellen Jahrgang nicht aufnehmen wollen, da die Qualität des Abschlusses ihrer Ansicht nach nicht 
gewährleistet sei. Wichtig sei jedoch darzustellen, dass es nicht nur ein verlorenes Jahr ist, sondern 
auch die Leistung der Kinder und Jugendlichen in Zeiten der Corona-Pandemie anzuerkennen.  
 
Frau Grimm sagt zum Verfahren der Schnelltests, dass ein positives Testergebnis zum Beginn der 
Kontaktermittlung führt, bei negativem PCR-Testergebnis müsste Quarantäne aufgehoben werden. 
Wenn dies nicht der Fall ist, sollte nachgefragt werden, da dann wohlmöglich andere Faktor darein 
spielen, da Quarantäne nach dem üblichen Verfahren bei negativem PCR-Test aufgehoben wird. Sie 
kann den Ärger und die wachsende Ungeduld nachvollziehen, sieht den Druckaufbau jedoch nicht als 
richtiges Mittel. Dieser wird in erster Linie an die städtische Verwaltung oder die Kommunalpolitik 
weitergegeben, die bei den Beschlüssen jedoch nicht an erster Stelle stehen. Zudem überzeugen sie die 
Studienergebnisse zum Einsatz von Luftfiltern nicht und sieht den Beirat nicht als Fachgremium der 
darüber befinden kann, welche einzelnen Maßnahmen für die Einrichtungen gewünscht sind. Sie sieht 
die Entwicklung ebenfalls mit Sorge, spricht sich aber dagegen aus, dass der Beirat konkrete 
Maßnahmen vorschlägt und Druck aufbaut, da dieser an die falsche Adresse gerichtet würde.  
 
Frau Mai-Zalfen sagt, dass der Beirat eine Stellungnahme formulieren sollte, dass ein entsprechender 
Plan zum weiteren Vorgehen entwickelt wird.  
 
Herr Fischer-Kiepe sieht zudem die Problematik der nicht vorankommenden Impfungen, das hin und her 
zwischen Öffnungen und Schließungen sei dauerhaft nicht erträglich.  
 



Stadt Osnabrück 

Protokoll 
Beirat für Kinderinteressen 

Sitzung Beirat für Kinderinteressen 16.03.2021 
Seite 8 von 22 

Frau Jacobsen sieht die Diskussion um Luftfilter für politisch und sachlich abgeschlossen mit dem 
Ergebnis, diese nicht zu installieren und würde einem solchen Vorschlag hier nicht zustimmen. Die 
Probleme sieht sie nicht in der Verwaltung vor Ort. Der ausbleibende Impfstoff für LehrerInnen und 
ErzieherInnen sei ein großes Problem, was jedoch nicht an der städtischen Verwaltung liege.   
 
Frau Lampert-Hodgson macht einen Formulierungsvorschlag: „Politik und Schulträger sind in der Pflicht, 
alle vorhandenen Mittel zum Infektionsschutz sofort zum Einsatz zu bringen. Ein geeigneter 
Infektionsschutz muss unbedingt umgesetzt werden, um den Schutz der Kinder, LehrerInnen und 
ErzieherInnen zu gewährleisten.“  
 
Frau Stahmeyer spricht sich ebenfalls gegen Luftfilter aus. Es müsse das Gesamtbild betrachtet werden 
und dabei sei fraglich, ob entsprechende Luftfilter das Problem lösen können, sodass wieder mehr 
SchülerInnen in die Schulen gehen können. Es sollte in der Formulierung ebenfalls bedacht werden, 
dass den SchülerInnen mehr Zeit eingestanden wird, Versäumtes nachzuholen.  
 
Frau Dreyer-Pranger befürwortet die Beschlussfassung. Es gehe nicht darum, die Verwaltung oder den 
Krisenstab zu kritisieren, sondern nach vorne gerichtet zu sagen, dass der Beirat es wichtig findet, dass 
entsprechende Punkte unternommen werden mit einem klaren Ziel und einer Strategie als Signal an 
Schulen, Kinder und Eltern. Sie ergänzt, dass die Kindertagesstätten in den Vorschlag von Frau 
Lampert-Hodgson mit aufgenommen werden müssten. 
 
Herr Fischer-Kiepe ergänzt, dass die Kinder- und Jugendhäuser ebenfalls mit aufgenommen werden 
sollten, damit Kinder und Jugendliche diese Treffpunkte weiterhin wahrnehmen können. 
 
Frau Grimm fügt hinzu, dass die außerschulische Bildung in einem solchen Beschluss miterwähnt 
werden muss und schlägt einen Appell vor, der alle Bereiche für Kinder und Jugendliche im schulischen 
und außerschulischen Kontext auffasst und Sorgen und Nöte des Beirats benennt.  
   
Herr Fischer-Kiepe unterstützt dies, der Beschluss sollte nicht als Schuld-/Fehlerzuweisung formuliert 
werden, sondern auf Defizite hinzuweisen und der Notwendigkeit, dass darauf hingewirkt werden muss, 
diese so früh wie möglich abzustellen.  
 
Frau Grimm schlägt als Eingangsformulierung vor: „Der Beirat für Kinderinteressen hat sich mit dem 
Thema beschäftigt und folgende Ergebnisse festgestellt, die uns Sorge bereiten.“  
 
Frau Grimm schlägt angesichts der fortschreitenden Uhrzeit vor, dass sich zwei oder drei Personen 
zusammensetzen und einen Vorschlag verfassen, der dann abgestimmt wird. Die vielfältigen Wünsche 
müssen untergebracht werden und dann der restlichen Runde zur Verfügung gestellt werden, um dann 
einen Beschluss zu fassen.  
 
Herr Bollhorn findet es ebenfalls schwierig, die Anforderungen an den Beschluss auf die Schnelle in der 
Sitzung zusammenzubringen und in dieser Runde zu klären. Er bietet an, eine Beschlussfindung in einer 
Kleingruppe zu koordinieren und das der Beirat dann per Mailumlauf über den Beschluss entscheidet.  
 
Frau Mai-Zalfen fügt hinzu, dass der Beirat verantwortlich ist, auf die prekäre Lage von Kindern 
hinzuweisen. Dieser Beschluss kann dann über die lokale Ebene auch auf Landes- und Bundesebene 
transportiert werden.  
 
Frau Dreyer-Pranger befürwortet den Vorschlag von Frau Mai-Zalfen und sagt, dass das Thema der 
heutigen Sitzung als Aufhänger genommen werden sollte, um zu einem gemeinsamen Textvorschlag zu 
gelangen. Frau Dreyer-Pranger stellt sich für eine Kleingruppe zur Verfügung. 
 
Frau Grimm stellt sich ebenfalls zur Verfügung. 
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Herr Bollhorn wird sich zur weiteren Koordination mit Frau Grimm und Frau Dreyer-Pranger 
zusammensetzen und einen Formulierungsvorschlag erarbeiten, der dann an alle als Umlaufbeschluss 
geschickt wird. Dies trifft in der Runde auf Zustimmung.  
 
 

Beschluss: 
„Der Beirat für Kinderinteressen hat sich auf seiner Sitzung am 16. März 2021 unter anderem mit dem 
Thema Schulabsentismus und den besonderen Bedingungen durch die Pandemie beschäftigt. Die 
Teilnehmenden zeigen sich aufgrund der aktuellen Studienergebnisse (u.a. Copsy, JuCo) zu 
gesundheitlichen und psychischen Folgen der Pandemie für Kinder und Jugendliche besorgt. 
Insbesondere sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche leiden verstärkt unter der Pandemie. Zudem 
berichten die in der Kinder- und Jugendhilfe Tätigen, dass der Druck und die Überlastung von Familien 
zunehmend deutlich spürbar sind.  
  
Einerseits fehlen den Kindern und Jugendlichen positive Faktoren wie Gemeinschaft, Bindung durch 
Pädagogen, Wertschätzung, Vertrauen, Anteilnahme, und ein sicherer Rahmen in Bildungs- und 
Betreuungseinrichtungen. Andererseits wirken sich Faktoren wie fehlende soziale Kontakte zur 
Peergroup, fehlende Vorbilder, Rollenbilder, soziale Lernfelder sowie belastende Situationen in den 
Familien wie Stress, finanzielle Lage, Suchtproblematiken negativ auf die physische und psychische 
Gesundheit aus. 
 
Mit zunehmender Dauer der Einschränkungen und Schließungen steigt die Anzahl der betroffenen 
Kinder und Jugendlichen – unabhängig von bereits vorhandenen sozialen Benachteiligungen. Kinder, 
Jugendliche und Familien stoßen vermehrt an ihre Grenzen. Diesbezüglich lässt sich eine Zunahme von 
Antriebslosigkeit, Müdigkeit, Ängste, Sorgen, Reizbarkeit sowie ernsthaften psychischen Auffälligkeiten, 
depressiven Symptomen und psychosomatischen Beschwerden erkennen.  
  
Der Beirat für Kinderinteressen hält es deshalb für dringend erforderlich, dass alle Regelangebote in 
Schulen und der Kinder- und Jugendhilfe unter bestmöglichem Infektionsschutz mit klaren Strategien 
schnellstmöglich wieder öffnen, um allen Kindern, Jugendlichen und Familien in Osnabrück eine 
verlässliche Perspektive zu bieten.“ 
Ergebnis der Abstimmung: 
Dafür: 8 
Dagegen: 0 
Enthaltungen: 0 
 
Damit ist der Beschluss per Umlaufverfahren einstimmig angenommen.  

 
 

TOP 3 Verschiedenes 

 
Herr Fischer-Kiepe dankt für die Teilnahme und den regen Austausch.  
 
Die Sitzung wird um 20:05 geschlossen. Die nächste Sitzung findet am Dienstag, 15. Juni 2021, 
statt. Themenwünsche zur nächsten Sitzung können per Mail an Herrn Fischer-Kiepe, Herrn 
Bollhorn oder Frau Wank zugeschickt werden.  
 
Florian Rahn  
Protokoll 
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Beirat für Kinderinteressen 
 

Teilnehmende an der Sitzung 

am im Beginn Ende 

16.03.2021 Online-Sitzung 18:00 Uhr 20:05 Uhr 

 

Stimmberechtigte Mitglieder 
Name / Organisation Unterschrift von bis 

Max Assmann 
CDU 
 

 
anwesend 

18:00 
Uhr 

19:33 
Uhr 

Kerstin Lampert-Hodgson 
SPD 
 

 
anwesend 

18:00 
Uhr 

20:05 
Uhr 

Anke Jocobsen 
Bündnis90/Die Grünen 
 

 
anwesend 

 

18:00 
Uhr 

19:54 
Uhr 

Hinrich Geelvink 
FDP 
 

   

Derk-Olaf Steggewentz 
Die Linke 
 

   

Katharina Reinhardt-Brörmann 
Gruppe UWG/UFO/bus   
 

 
anwesend 

18:00 
Uhr 

20:05 
Uhr 

Kristina Nolte 
Kindertagesstätten 
 

 
 

  

N.N. 
Kindertagesstätten-Elterninitiativen 
 

   

Gabriele Pohlmann 
Stadtelternrat Grundschule 
 

 
 

  

Julika Köhnen 
Stadtelternrat Grundschule 
 

   

Markus Fischer-Kiepe 
AK Offene Kinderarbeit 
 

 
anwesend 

18:00 
Uhr 

20:05 
Uhr 

Melanie Grimm  
Stadtjugendring 
 

 
anwesend 

18:08
Uhr 

20:05 
Uhr 

Sabine Stahmeyer 
AG Freie Wohlfahrtspflege 
 

 
anwesend 

18:00 
Uhr 

20:05 
Uhr 
 

Anke Dreyer-Pranger 
AG Freie Wohlfahrtspflege 
 

 
anwesend  

18:00 
Uhr 

20:05 
Uhr 
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Vertretung der stimmberechtigten Mitglieder 
Name / Organisation Unterschrift von bis 

Eva-Maria Westermann 
CDU 
 

   

Heidrun Achler 
SPD 
 

   

N.N. 
Bündnis90/Die Grünen 
 

   

N.N. 
FDP 
 

    

N.N. 
Die Linke 
 

   

Karin Osterheider 
Gruppe UWG/UFO/bus   
 

 
anwesend 

18:00 
Uhr 

20:05  
Uhr 

N.N. 
Kindertagesstätten 
 

 
 

  

N.N. 
Kindertagesstätten-Elterninitativen 
 

   

Carola Pulletz 
Stadtelternrat Grundschule 
 

   

Andreas Faatz 
Stadtelternrat Grundschule 
 

 
  

  

Svenja Eickhoff 
AK Offene Kinderarbeit 
 

 
   

  

Bodo Spangenberg 
Stadtjugendring 
 

 
 

  

Barbara Meierotte 
AG Freie Wohlfahrtspflege 
 

   

N.N. 
AG Freie Wohlfahrtspflege 
 

   

 

Geschäftsführung 
Name / Organisation Unterschrift von bis 

Nils Bollhorn 
Fachdienstleiter Jugend 

anwesend 18:00 
Uhr 

20:05 
Uhr 

Karin Wank 
Kinder- und Jugendbüro 

entschuldigt   

Florian Rahn 
Kinder- und Jugendbüro 

 18:00 
Uhr 

20:05 
Uhr 
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Gäste 

Name / Organisation Unterschrift von bis 

Björn Höhne, Koordinierungsstelle 
Schulabsentismus/Lernort Auszeit 

anwesend 18:00 
Uhr 
 

20:05 
Uhr 
 

Karsten Marek, Schulsozialarbeit 
Hauptschule Innenstadt 

anwesend 18:00 
Uhr  

19:55 
Uhr 

Elisabeth Jostes, Jugendsozialarbeit anwesend 18:00 
Uhr 

20:05 
Uhr 

Jana Derksen 
NOZ 

anwesend 18:00 
Uhr 
 

20:05 
Uhr 
 

Wiebke Mai-Zalfen 
Familientreff Iburger Straße 

anwesend 18:00 
Uhr 
 

20:05 
Uhr 
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Anlage zum Thema Kochboxen  
Von: Schlüter, Kerstin-FB51  
Gesendet: Donnerstag, 18. März 2021 18:39 
Betreff: AW: Kochbox - gestrige Sitzung des Beirats für Kinderinteressen 
 
Sehr geehrte Frau Lampert-Hodgson, sehr geehrte Frau Jacobsen, 
zum Thema „Kochbox“ kann ich Ihnen folgende Rückmeldung geben: 
 
Zum einen hat mein Mitarbeiter Kontakt zu Frau Stahmeyer von der AWO und Herrn Marel vom Fokus 
aufgenommen. Die dort angekommenen Probleme konnten besprochen werden: Bei einer Bürgerin 
handelte es sich um ein Missverständnis – sie dachte, es müsse ein gesonderter BuT-Bescheid für die 
Inanspruchnahme der Kochbox abgewartet werden. Dies ist nicht der Fall und konnte aufgeklärt werden. 
Das Verfahren ist von uns bewusst einfach gestaltet worden, die betr. Familie hat nun auch die Kochbox 
bestellen können.  
 
Andere Fragestellungen betrafen grundsätzliche BuT-Fragen, nicht speziell die Kochbox. 
Zur Frage von möglichen Verzögerungen hat mein Kollege aus dem Fachbereich 50 das Verfahren wie 
folgt beschrieben: 
 
a) Familien, die bereits im BuT-Team bekannt sind, aber nicht über eine aktuelle BuT-Bewilligung 
verfügen: 
Sofern kein aktueller Bewilligungsbescheid vorliegt, können die Haushalte  
dennoch sofort in die Kochbox-Aktion der nächsten Woche einsteigen.  
Dazu erhalten Sie von hier direkt telefonisch das notwendige Aktenzeichen, das 
im Bestellvorgang angegeben werden muss. Dem Caterer wird während der 
Woche jeweils eine aktualisierte Aktenzeichenliste übersandt. Somit treten 
an dieser Stelle auch keine Probleme beim Bestellvorgang auf.  
 
Gleichzeitig werden die Anrufer darauf hingewiesen, dass sie trotz der Möglichkeit 
der sofortigen Teilnahme an der Kochbox auch noch einen Antrag stellen müssen;  
falls gewünscht wird dieser direkt per Mail übersandt.  
 
Aber noch einmal deutlich: es gibt keine Wartezeit zwischen Beginn der  
Kochbox-Lieferung und einer eventl. BuT-Bewilligung.     
 
b) Familien, die noch nicht im BuT-Leistungsbezug standen: 
Bei Fällen, die bisher überhaupt noch nie einen BuT-Antrag gestellt haben, muss zumindest  
der Erstantrag beim FB 50 eingegangen sein. Damit kann dann die notwendige grds. BuT-
Anspruchsberechtigung geklärt werden. Da auch diese Anträge per Mail gestellt werden können, muss 
es auch hier keine zeitlichen Verzögerungen geben.  
 
Beim Team BuT sind keine entsprechenden Klagen/ Nachfragen aufgelaufen. Da für die Kochbox ein 
Sachbearbeiter für die Bearbeitung spezialisiert ist, erfolgen auch keine unterschiedlichen 
Bearbeitungsweisen oder Auskünfte. 
 
 Ich hoffe, zur Erläuterung der Verfahrensweisen hiermit beitragen zu können. Sollten Ihnen weitere 
Anfragen zu dem Projekt bekannt werden, stehe ich gemeinsam mit dem Projektteam selbstverständlich 
gerne zur Beantwortung zur Verfügung. Anbei das Informationsblatt, das Ansprechpartner/innen sowie 
weitere Informationen enthält.  
 
Mit freundlichem Gruß, 
Kerstin Schlüter 
Stadt Osnabrück 
Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien  
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Fachbereichsleitung 
Postfach 4460 
49034 Osnabrück 
Tel. 0541/ 323-4199 
Schlueter@osnabrueck.de 
 
Ich weise Sie darauf hin, dass Ihnen gem. Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung verschiedene Rechte 
als betroffene Person bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch die Stadt Osnabrück 
zustehen. Eine ausführliche Information, welche Rechte dies im Einzelnen sind und wie Ihre Daten 
verarbeitet werden, können Sie unter folgendem Link abrufen: 
https://www.osnabrueck.de/datenschutz.html 



Informationsblatt Kochboxen für BuT-berechtigte Kinder und Jugendliche 
 
Für Kinder aus Familien mit geringem Einkommen, z.B. SGB II-Leistungen, die in einer Kindertagesstätte 
oder Schule ganztägig betreut bzw. unterrichtet werden, können die Kosten des Mittagessens auf 
Antrag aus den Mitteln des Bundesprogramms „Bildung und Teilhabe“ (BuT) übernommen werden. Da 
bedingt durch die Corona-Pandemie die meisten dieser Kinder die Kita oder Schule derzeit nicht 
besuchen, entfällt diese Mahlzeit. Die Auszahlung von BuT-Mitteln an die Familien ist nicht möglich. 
Durch eine bis zum 31.03.2021 befristete gesetzliche Sonderregelung können BuT-Mittel allerdings 
grundsätzlich auch für die Einzelfallfinanzierung der Anlieferung einer Mittagsverpflegung eingesetzt 
werden.  
  
Um eine regelmäßige Mittagsverpflegung mit ausgewogenen und vollwertige Speisen bzw. 
Lebensmitteln bieten zu können, besteht für den oben genannten Personenkreis die Möglichkeit, eine 
kostenlose Kochbox durch die Firma Vita Catering nach Hause geliefert zu bekommen. Diese enthält 
alle notwendigen Zutaten inklusive Rezepte auf Deutsch und Englisch für fünf Mittagsmahlzeiten, 
welche täglich frisch zubereitet werden können. Feier- oder Ferientage sowie Wochenenden sind 
hiervon, analog zur Versorgung in den Einrichtungen, ausgeschlossen. Die erste Kochbox wird zum 
15.02. ausgeliefert, wobei die Bestellung hierfür bis zum 12.02, 14 Uhr, erfolgen muss. Da die Kosten 
einer Kochbox die des regelmäßigen BuT-Etats für die Verpflegung in den Einrichtungen übersteigen, 
wird das Projekt von den Ev. Stiftungen finanziell unterstützt. 
 
Zur Wahl stehen zwei Speisepläne, von denen einer immer vegetarisch ist. Obst als Dessert ist für jeden 
Tag enthalten. Die Bestellungen erfolgen über https://www.vita-catering.de/ und den Reiter Vita 
Kochbox Osnabrück und müssen jeweils bis Freitag, 14 Uhr, für die folgende Woche getätigt sein. Im 
Feld Aktenzeichen muss die dem berechtigten Personenkreis per Anschreiben übermittelte 
Kennnummer eingegeben werden. Ausgeliefert werden die Boxen samstags und sonntags bis zur 
Haustür. Die Kunden erhalten zudem eine Nachricht per SMS, sobald die Kochbox am im 
Bestellvorgang vereinbarten Ablageort (Carport, Garten, Hauseingang etc.) angeliefert wurde. 
 
Wichtig: Sofern das Kind in der Kita oder Schule an einigen oder an allen Tagen bereits mit Essen 
versorgt wird, kann das Kochbox-Angebot nicht in Anspruch genommen werden. Ansonsten müssen 
die anfallenden Kosten der Kochbox für die gesamte Woche von den Eltern zurückgefordert werden.  
 
 
Ansprechpartner 

Vita Catering: 04407 32 85 014 

Team Bildung und Teilhabe: 0541 323 2754 

Fachbereich für Kinder, Jugendliche und Familien: 0541 323 4179 

Familienbegleiter*innen Türkisch/Kurdisch: 0160 98 14 47 14  

Familienbegleiter*innen Arabisch: 0160 88 16 309 

 
Die Familienbegleiter*innen bieten weitere Unterstützung an. Im Schriftverkehr kann folgende 
Übersetzung genutzt werden:  

- Weitere Informationen unter der Rufnummer 

 (Arabisch) الهاتف رقم على المعلومات من للمزيد -

- Daha fazla bilgi icin bu Telefon numaradan (Türkisch) 

- bêtir agahdarî di bin jimara telefonê de (Kurdisch) 

 
 

https://www.vita-catering.de/

